
ANLAGE NR. 3.235 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “OHREAUE“ (EU-CODE: 

DE 3331-302, LANDESCODE: FFH0275) 

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Landkreis Altmarkkreis Salzwedel in den Gemarkungen Böckwitz, 
Diesdorf, Gladdenstedt, Hanum, Nettgau, Steimke, Waddekath und Wendischbrome.  

(2) Das Gebiet ist in 2 Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 603 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst unmittelbar an der niedersächsischen Grenze den Oberlauf der 
Ohre und ihren östlichen Auebereich von Waddekath bis Wendischbrome sowie weitere 
Flächen im Dreieck zwischen Brome, Steimke und Böckwitz. Das nördliche Teilgebiet 
beginnt im Norden an der Waldfläche der Ohre südlich Waddekath und schließt im Osten 
die Grünlandflächen und Wälder westlich der parallel zur Landesgrenze verlaufenden 
und die Ortschaften verbindenden Wege und Straßen ein, wobei vom Glockenbusch nur 
der Waldstreifen zwischen dem nördlichem Weg und der Ohre sowie vom Borgstall nur 
das südliche Waldviertel dazugehören. Das südlich der Nachtweide gelegene 
Grabensystem einschließlich der dieses umgebenden Wiesen und Wälder sowie der 
südliche Teil des Wiesenbereiches nördlich des Vogelberges gehören ebenfalls zum 
Gebiet. Die westlich direkt an die Ortschaften angrenzenden Grünflächen zählen nicht 
dazu. Im Süden endet das Gebiet südlich Wendischbrome am Eintritt der Ohre nach 
Niedersachsen und im Westen bildet die Landesgrenze zu Niedersachsen die Grenze. 
Das südliche Teilgebiet mit der Landesgrenze zu Niedersachsen als Grenze im Westen 
beginnt im Norden am Siegaugraben kurz oberhalb des Weges nach Steimke und 
umfasst im Westen von Steimke die Grünlandflächen und Wälder der Bohnenwiesen, 
der Kavelwiese, der Nachtweidestücken mit der eingeschlossenen Ackerfläche sowie 
diejenigen zwischen Ziegelberg und Grenzgraben Böckwitz-Zicherie und endet im 
Süden südlich der Teiderneitze kurz vor der Landstraße 23 bei Böckwitz. 

(4) Das Gebiet ist deckungsgleich mit dem Naturschutzgebiet „Ohreaue“ (NSG0195) und 
überschneidet sich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Salzwedel-Diesdorf“ 
(LSG0007SAW).  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0275, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummern 094, 101, 110. 

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung überwiegender Teile des Oberlaufes der Ohre und ihrer Niederung als 
Komplex gebietstypischer Lebensräume, insbesondere des Flusslaufes mit seinen 
typischen Lebensraumstrukturen, der flussbegleitenden Erlen-Eschenwälder, 
Eichenmischwälder, kleinflächigen Sümpfe und Moorstandorte, Staudenfluren, Feucht- 
und Trockenheiden, Magerrasen sowie des artenreichen Grünlands feuchter und 
mesophiler Standorte sowie die Erhaltung des Gebietes als integraler Bestandteil des 
"Grünen Bandes" im Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenze, 



(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 91D0* Moorwälder, 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

Weitere LRT: 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions, 3160 Dystrophe Seen und Teiche, 3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und des Callitrichio-Batrachion, 4010 Feuchte Heidegebiete des nordatlantischen 
Raumes mit Erica tetralix, 4030 Trockene europäische Heiden, 6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae), 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe, 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis), 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore, 
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli), 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf 
Sandebenen mit Quercus robur, 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere Braunes 
Langohr (Plecotus auritus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 
Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Glocken-Heide (Erica tetralix), Große 
Bartfledermaus (Myotis brandtii), Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleine 
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), 
Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii), Wildkatze (Felis silvestris), Zauneidechse (Lacerta agilis), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus); konkrete Ausprägungen und 
Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu berücksichtigen,  

2. Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Kammmolch (Triturus cristatus), 
Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung:  

 kein Betreten von Waldflächen des LRT 91D0* oder Moorflächen des LRT 7140, 

 keine Veränderungen oder Störungen durch Handlungen aller Art im Umkreis von 
30 m um erkennbare Biberbaue, 

 kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen, 

 Anleinen von Hunden jährlich in der Zeit vom 15. März bis 31. August 
(Hauptaufzuchtzeit der Wildkatze), 



 kein Betreten oder Verändern von Holzpoltern, Reisighaufen, Energieholzmieten, 
sonstigen Totholzstrukturen, Wurzeltellern umgestürzter Bäume oder 
Felshöhlungen als potentielle Tagesversteck- bzw. Wurfplätze der Wildkatze. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

 ohne jedwede Düngung auf den LRT 4010, 4030, 6410 und 7140, 

 ohne Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte 
über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff 
je Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der 
Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- 
sowie die Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach 
Bedarf entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

 ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 

 Nutzung von Nachtpferchen auf dem LRT 4030 nur nach mindestens 2 Wochen 
zuvor erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung, 

 Beweidung oder Mahd sowie Maßnahmen zur Grünlandpflege (z. B. Walzen oder 
Schleppen) auf den LRT 4010, 6410, 7140 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Forstwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 8 dieser Verordnung: 

 nur einzelstammweise Nutzung, zeitlich gestaffelt und vorrangig zur Förderung der 
standorttypischen Gehölzzusammensetzung, in isolierten Beständen des LRT 
91E0* mit einer Gesamtfläche kleiner 1 ha, 

 Erhaltung eines für die LRT 9160, 9190, 91D0* und 91E0* typischen 
Wasserregimes, 

 keine forstliche Nutzung von Beständen des LRT 91D0* mit einer Gesamtfläche 
kleiner 1 ha, 

 kein Häckseln oder Hacken von Holzpoltern oder Reisighaufen jährlich in der Zeit 
vom 15. März bis 31. August; Holzpolter sowie Reisighaufen sind vor der Abfuhr 
zur Vermeidung von Verlusten von Wildkatzenwürfen zu kontrollieren und 
gegebenenfalls bis zum Ende der Jungenaufzucht zu schonen; eine Erlaubnis 
i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung kann erteilt werden für das 
Häckseln oder Hacken von Holzpoltern oder Reisighaufen in der Zeit  vom 
15. März bis 31. August aus forstsanitären Gründen, 

 keine maschinelle Pflanzvorbereitung auf Windwurfflächen jährlich in der Zeit vom 
15. März bis 31. Mai. 



(4) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 keine Jagdausübung oder Errichtung jagdlicher Anlagen im Umkreis von 30 m um 
erkennbare Biberbaue oder Fischotterbaue, 

 Jagdausübung auf Nutrias an Gewässern nur als Fallenjagd mit Lebendfallen und 
unter täglicher Kontrolle; Jagdausübung auf Nutrias unter Nutzung von 
Schusswaffen ausschließlich auf an Land befindliche Nutrias, 

 kein Töten wildfarbener Katzen im Rahmen des Jagdschutzes. 

(5) Für die Gewässerunterhaltung gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 10 dieser 
Verordnung: 

 Mahd des LRT 6430 nur einmal jährlich und nicht vor dem 1. August. 

(6) Für die Angelfischerei gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 11 dieser Verordnung: 

 Besatzmaßnahmen in Standgewässern nur nach Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 
Absatz 2 dieser Verordnung, 

 kein Fischen im Umkreis von 30 m um erkennbare Biberbaue. 

 


